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Gleiche, was in der Renaissance wahrscheinlich in unmittelbarer
Uebersetzung im Italienisohen boschlltto, und im französischen
Garten-Boeqnet heisst; d. h. ein Theil einer Parkanlage, in dem
man meist gleichartige Waldbällme zu einer Ma!lse zusammen
pflanzte, die .dann beschnitten und oft mit geschornen Hecken
eingefasst von r~gelmiissigen Spazierwegen umgeben waren.
Darum wird bei lateinischen Schriftstellern auch silvae ct ambu,
lationes sebr häutig zusammen gehraucht. So verlaagt Vitruv,
da.ss die Vornehmen hei ihren StadthäUl:ern neben grossen Atrien
unll Peristylen auch ailvlle ambulationesque laxiores 1 haben
sollten. Auch im XJstos der griechischen Palaestra verlangt er
llilvae und ambulationell 2_ Ebenso schildert Sueton den Tumulus
des Augustus mit seinen "circumiectas silvall et ambulationes in
usum populi" ß,

In allen diesen Beispielen, die sich natürlich weit ver
mehren Hessen, kann silvae nur solch eine geschilderte Park
anlage !Jellenten. Die einzelnen silvae werden dann bei eingehen
der Sollilderung wohl auch platanonell, daphnonell myrteta 4 ete.
genannt. Sie bildeten eben wie später im französischen Garten
die grünen l'Iasllen im Gegensatz zum Parterre, dem römischen
Xj'stos dicht am Hause.

VOll diesen Bosquets, den Lustwäldchen ,zwischen denen
man auf schön gepflegten Wegen Illstwandelte, wird man auch
den römischen BüdHll,titel hergeleitet haben. Man liebte es ja
damals, die Samllleltitel von Gartenanlagen und was damit Zll

sau1menhängt, zu nehmen. Gellius selbst führt in seiner Liste
eine ganze Reibe dal/on an "llam aHi llusärum, insCl'ipsemnt,
alU silvarum ... hio 'Aj.lahetla~ K€pa~ 5 alius Kllpia, partim
h€Ij.lWVa~ . , , • alills av91lPWV, ••• et praeterea qlli ptalum 6:

est itidem qui Tl'UYKaprrov • , ,seripserit". Alls dieser Herleitung
des 'Vo1'tes verstehen wir am besten die Wall I von Statills'
Titel. Der Leser soll im Scbatten der woblgepflegten Bosquets
auf bequemen Wegen sicb an den anmutigen Gaben des Dichters
erfreuen.

Heidelberg. M01' i e Got bein.

Die Q,uinqllennalfeiern deI! Licinius
Im letzten Refte dieser Zeitsohrift (S. 273) besprach ich

ein Gesetz. CODstantins, das dem Beginn einer Cbristenverfolgung
m seinem Reichstbeil entgegentrat. .Man batte selbst gegen

I Vitruv VI 5, 2.
2 Vitmv V 11, 4.
8 SuetoD, Outavius LOO.
( Marlial XII 50 III 58 X Petroa aa.
II So nannte man häufig eitle Art von Nymphaeum Im helleni

stischen und römischen GartP.ll.
6 Teuffel, Gescb. der röm. Literatur § 189,2. 347, a über prata

als Titel bei Sueton,
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Geistliche Zwang geübt, damit sie sich an den Opfern betbeiligten,
mit welchen die Quinquennalfeier irgend eines Kaisers begangen
wurde (ad lusl"orum sacri{icia celeural1aa). Da die Verfügung mit
elem Consulat yon 323 bezeichnet war, während dessen Licinills
das fünfzehnte Jahr sein~r Regierung vollendete, glaubte ich sie
auf die Quindecennalien dieses Herrs{,hel'8 beziehen zu müssen;
uooh pMste bierzu dss Tagdatum nicht. Denn er batte am
11. November 308 den Purpur empfangen, und das Gesetz, (Cod.
Theod. X VI 2, 5) trug die Unterschrift: dal. VIII Kal. Iun.
Sir'mi, Severo et Ru{irw CQrlSS. Ich sohlug daher vor Ian. fü1'
Iun. zn schreiben, womit diese Schwierigkeit heseitigt war.

Dltgege!l ist mir von befreundeter Seite eingewendet worden,
dass die Quindecennaiien nicht nur am Ende, sondern auch am
Anfang des fiinfzehnten llegie1'ungsjahres gefeiert werden konnlen,
ja daSll dieser Brauch sogar der häufigere war. Seien sie ahe1'
schon am 11. Nov. 322 begangen worden, so sei eine Aenderllng
des üherlieferten Datums llif:lIt nötllig. Diesem Einwurf hätte ioh
vorbeugen /lollen; aber da dies nicht geschehen ist uml die Fünf·
jahrsfeiern der Herrscher fiir viele chronologillche Fragen von
Wie'htigkeit sind, sei es mir gestattet, hier das Versäumte naoh-
zuholen. .

Diocletian war 284 auf den Thron erhoben und feierte seine
Vicennalien 303 1

; sein Mitl'egent :Maximian hatte 285 den CUsaren
pm'pul' empfangen und beging das entsprecllende ji'est 305 2 ;

Galerius, der 2.93 Cällar geworden war, wollte es 312 begetren;
wurde aber durch den Tod daran verhindert 8. A Iso von drei
gleichzeitig regierenden Kaisern feiern zwei das gleiche Jubilänm
Jlaoh 19 Jahren, einernach 20 Jahren. Entsprechendes wiederholt
sich auch später. Constantius H., der 324 zum Mitregenten seines
Vaters ernannt war, beging seine 'l'ricennalien 353 4, also nach
neunundzwanzigjähriger Regierung, während sein CäslI.r Julianus
lIuf die Quinquennalien volle fünf Jahre (355 - 360) warten musste 6.

Mithi.n ist die Bestimmung des 'rermins wiUl{ürlich, aber nur in
bestimmten Grenzen, d. h. die Quinquennalien kann man beliebig
naoh vier oder nacll fünf Jahren feiern, aher bei den folgenden Festen
muss der fünfjiilnige Zeitraull1 voll eingehalten werden. Am deut
lichsten tritt dies bei Constautin hervor, weil seine Jubiläen voll
ständiger iiberliefert sind, als bei irgend einem anderll Kaiser.
Er hatte 306 den Pnl'purgenommen, beging tHe Quinquennalien 310 6,

die Deeennalien 315, die Vieennalien 325, die Trimmnalien 3357•

Doch auch bei deli andel'll HelTsehern ergiebt sich die gleiche

1 Lact. da mort. pers. 17,1.2.
I! Zeitsohrift ftir Numismatik XII S. 12ß.
3 Lact. de mort. pers. 35,4; vgl. B1, 2.
4 Amm. XIV 5,1.
5 Amm. XXI 1,4.
~ Eumell. paneg. VII 2.
ß Zeitsehr. fiil' Rechtsgeschiohte, Bom. Abt, X S. 214. 232. 245.
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Regel BC]lOn allS den oben angeführten Zahlen. Denn bätte iilan
nicht nur den ersten Zwiflchenraum, lIondern auch die späteren
nach Belieben von flinf auf vier Jahre verkiirzen können, so
wUrden die Vicennalien nicht frühestens nach neunzehn Jahren,
die Tricemlalien nach neunundzwanzig gefeiert werden, sondern
jene hättenseiIon vom siebzehnten Jahre an, tliese vom fUnf
unrlzwanzigsten an stattfinden können. Die Quindecennalien des
Licinius bestimmten sich also nach seinen Quinquenna1ienj je
nachdem er diese 312 oder 313 gefeiert hatte, mussten sie 322
oder 323 fallen.

Tm Jahl'e 312 kämpfte Constantin gegen Maxentius, und
Licinills Konnte jeden Augenbli(·k erwarten, von Maximinus Daja
angegriffen zu werden. In solcller Zeit kostspielige Feste zu
feiern und für Geschenke an die Soldaten ungeheure Summen
zn verwlmden, die man vielleicht bald für einen schweren l{rieg
nur zu nöthig' gebraucht hätte, war JÜcht die Art des sparsamen,
ja fast knauserigen Licinius. Uml dass er, wie die Sitte es zwar
nicht forderte, aber doch erlaubte, seine Qllinquennalien auf das
Jahr 313 verschob, beweisen auel1 seine Münzen. Denn von den
jenigen, welche dieses Fest verherrlichen sie zeigen die Inscluift
VOTIS V. MVL'l'IS X -, tragen einige das Abzeicllen der
Prägstätte von Antiochia, andere von Nicomedia 1• Dass Maximinus
Daja, der noc11 im Anfange des Jahres 313 diese Städte beherrschte,
keine Festmünzen für seinen erklärten Feind hat schlagen lassen,
versteht sicll von selbst. Sie können also erst geprägt sein,
nachdem er besiegt und sein Reichstheil ,'on Lioinills in Besitz
genommen war, d. b. nicht vor dem Sommer 313. Damit aber ist
es auch entschieden, dass die fraglichen Quindecennalien in das
Jahr 323 fielen.

Docll hierfür besitzen wir auch noch ein ausdrück Iiches
Zeugniss. Eine Inscluift aus Biroe an der unteren Donall (ClL.
III 6159) feiert einen Gothensieg Constantins, der erfochten war
temporc fclici tel' quinquennaliol'um. Mommsen hat .dies auf die
Quindecennalien Constantins bezogen und danach den Stein in
das Jahr 320 gesetzt. Doch in diesem Jahre können wir den
Kaiser vom 30. J anual' bis zum 17. December fast ununterbrochen
i~ Serdica nachweisen 2j dass er damals an der Donau gekämpft
]lllbe, ist also so gut wie ausgesclllossen. Dagegen hat er im
.Jahre 323 nachweislich einen Gothenkrieg geführtSj die Quinde
cermalielJ, welc]1e nach dem Zeugniss unserer Inschrift mit demselben
zusll.mmenfie]en, I{önnen also nUl~ die des Licinius gewesen sein,
l1msomehl', als die Provinz SCj'tllia, in welcher der Stein gefunden
ist, damals zu seinem Reiehsthei I gehörte.

Damit ist es bcwiesen, dass das Gesetz, von (Iem wir aus-

1 COh/?ll, Me'lailles imperiales VII2 S. :lOH. J. Maurice, Numismatic
Chronicle IV SeI'. Jll S. 2a8.

2 Zeitschr. f. Rechtsgeschichte, Rom. Abt. X S. 224- ff.
S A. O. S. 18~. 194-.
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gingen, nicht vor dem 11. November 323 gegeben sein llann.
Doch selbst wenn wir annehmen könnten, jene Qnindeeennalien
seien schon 322 gefeiert worden, Hesse das iiberlieferte Datnm
des 25. Mai 323 sich nicht aufrecht erhalten. Denn dass Con
stantin den Versuchen, die Christenverfolgung des Licinius auch
auf seinen Reiohstbeil zu Ubertragen, et-st entgegengetreten sei,
nachdem sie schon vor mehr -als einem halben Jahre begonnen
hatten, ist llusgeschlo!lsen. Schon die sechs Wochen, die. llach
lmserer Emenda.tion zwischen den Quindecenna.lien und dem Erlass
des Gesetzes liegen, würden ein zu langer Zeitraum sein, wenn
man nicht annehmen dürfte, dass der I{aiser in Folge seines
Kampfes gegen die Gotlien damals schwer erreichbar war nnd
die Nacllricbt von jener Christenverfolgung daher sehr verspätet
an ibn gelangte, Denn dass .er gleich, nachdem er sie erllaHen
hatte, jenes Gesetz ausfertigte, ergiebt sich aus den Anfangs
worten desselben: (Uns ist zu Ohren gekommen (conperimus),
dass man Christen zum Opfe!' zwingt (oonpelli im Präsens).' So
8cllreibt man nicht, wenn die het.reffende Thatsao11e sechs )fonate
zurUolt liegt.

Mtinster i. W. Otto Seeck.

Zur lat. SlIlIßlallllSSllraclle
Hyginus fab, 14 p, 49,11 Schm, von der Argo: t'e.'Cit rrt!.:licm

Ancaeus al8 Steuel'millln, IJrOreta navigavit Lynceus .• . tttta1'clti
mtiem fue1'tmt Zetes ei Calais; so die alten Ausgaben (nuell dif~

Sellefl'er'sche) mit der Handschrift, die neueren nach Turnebus'
Ulld Munckel's Vorsclilag toecha1Thi, was zH. in Georges' Lexikon
übergegangen ist. Ferner die Münebener Hermeneumata im Capitel
von der Sehiffabrt IIJ 205, 36 Goefz: 'flatteli,'OS nattclC1'OS I gybCl'
11ifis gttbert1ot01' I sifm'chos tufart1is I colimbitis l1afalOl'; das dritte
Pilar lautet in der zweiten Hs, syf1wn:llOs iuta1·cus. bt silm'cllOs
richtig, und das scheint doch, denn was Scheffel' für Hygin
empfahl iycllarch~ Hegt nicllt nahe genug, so werden in dieser
Reihe wohl zwei Namen von Schiffsoffizieren ohne hellondere
Erklärung zusammen I'eordnet oder durch Fehl der Ueher~

lieferung zusammen geflossen sein, da iuian;us nicht wohl Inter
pl'etament des 'Proviantmeisters' sein konnte, Endlich altes
Glossar von Monte Cll.ssino Y p_ 582, 14: tuia1'cltus ,"cclor nat)is.

Also im Latein tiherall lutarchus, -eilB, und (loch ist zweifellos
nichts anderes gemeh.t als Aufsehei' der Bordseite des Schiffes.
TOixou apxwv wie Lukian (vgl. S(,holion p, 84, 9 Rabe), T01XllPX0c;
wie Artemidor sagt und aus diesem Suidas abschreibt (so schon
Kustf\l', dl\lln Hereher Artemid, add. p. B44): apXEl rreplveou !J€v
TolXapxoc;) TOlXapxou be rrPlVPEuc;, rrPlVpewc; be KUßEpvJiTT\c;.
KUßEPVJiTOU be vauKATtpoc;. Zweifellos darf man das nennen aus
sachlichem Grunde, weil im Wesentlichen alle W örtel' der lat.
Muine griechisch sind, und aUS lautlichem. Denn während e8




